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Infoblatt Alternative Wohnformen 

 

Betreutes Wohnen 

In der Regel soll das betreute Wohnen das eigenständige Leben mit den Vorteilen 
einer Gemeinschaft verbinden. Einige Organisationen des betreuten Wohnens sind 
dabei an Einrichtungen der Altenpflege angeschlossen und stehen auf dem Gelände 
von Pflege- oder Seniorenheimen.  

Typischerweise leben ältere Menschen beim betreuten Wohnen in ihrem eigenen 
Appartement und können professionelle Serviceleistungen, bis hin zur Pflege, in 
Anspruch nehmen. Die rechtliche Betreuung ist beim betreuten Wohnen nicht 
miteingeschlossen. Der Begriff betreutes Wohnen ist nicht rechtlich geschützt.  

Service Wohnen 

Unter Service Wohnen versteht man zumeist barrierearme Wohnungen mit dem 

Angebot einfacher Dienstleistungen, wie beispielsweise Alltagshilfen für die Wäsche, 

Besuchsdienste, Hausnotrufsysteme, „Essen auf Rädern“ oder ambulante 

Versorgungsdienste.  

Einen professionellen Pflegebereich gibt es beim Service- Wohnen jedoch nicht, so 

dass bei höherem Pflegebedarf ein Umzug in ein Pflegeheim erforderlich wird. Häufig 

ist in dieser Wohnform die freie Leistungserbringerwahl nicht gegeben, da man sich 

bei Vertragsunterzeichnung zur Inanspruchnahme der im Vertrag aufgeführten 

Leitungserbringer verpflichtet. 

Angebote des Servicewohnens richten sich überwiegend an ältere Menschen. Der 

Begriff ist nicht rechtlich geschützt. 

Ambulant Betreute Wohngemeinschaften 

In einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft z.B. für Menschen mit Demenz leben 

in der Regel sechs bis maximal zwölf Personen in einer großen Wohnung zusammen. 

Sie werden von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Die Erkrankten werden durch 

Angehörige, rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte vertreten und sind Mieter. 
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